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Rechtsprechung zur Bewältigung von Kriegsfolgen

Am 5. und 6. Dezember 2009 fand, nach einer
ErÃ¶ffnung in Greifswald, in Stralsund und Wismar die
5. internationale Tagung der David-Mevius-Gesellschaft
zum Thema âRechtsprechung zur BewÃ¤ltigung von
Kriegsfolgenâ statt. Die Tagung wurde durch die
groÃzÃ¼gige finanzielle UnterstÃ¼tzung der Histori-
schen Kommission fÃ¼r Pommern, der Hansestadt Wis-
mar und zweier Einzelpender ermÃ¶glicht.

Es war eine besondere Tagung allein schon deshalb,
weil sie ganz im Zeichen des 400. Geburtstags eines der
bedeutendsten deutschen Juristen nicht nur seines Jahr-
hunderts stand: David Mevius (1609-1670), der Namens-
patron der Gesellschaft, wurde am 6. Dezember in Greifs-
wald geboren.

Dies bot willkommenen Anlass, die zentralen Or-
te seines Wirkens in die Konzeption mit einzubeziehen:
Greifswald - in seinem Geburtsort begann Mevius seine
Karriere ab 1635 als Rechtsprofessor - Stralsund, wohin
sich Mevius 1638 begab, um das Amt des Stadtsyndicus
anzutreten, und Wismar, Sitz des Obertribunals fÃ¼r die
schwedischen Besitzungen im Deutschen Reich; als Vize-
prÃ¤sident des Tribunals wirkte Mevius ab 1653.

So schloss sich die Tagung Ã¶rtlich gesehen nahtlos
an die Jahrestagung 2008 an, die ebenfalls ganz feder-
fÃ¼hrend vom Vereinsvorsitzenden Nils JÃ¶rn gestaltet
wurde. Denn besuchtwurden im letzten Jahr die 1653 von
der schwedischen Krone an Mevius verliehenen GÃ¼ter
Zarrentin, Wendisch Baggendorf und BrÃ¶nkow.

Den Auftakt der Tagung bildete eine Abendveranstal-

tung in der Aula der Ernst-Moritz-Arndt-UniversitÃ¤t
Greifswald am 4. Dezember: Die Justizministerin des
Landes Mecklenburg-Vorpommern, Frau Uta-Maria Ku-
der, hieÃ die Mitglieder und GÃ¤ste in einem GruÃwort
herzlich willkommen und dankte fÃ¼r die Verdienste
nicht zuletzt um die Restaurierung des Epitaphs fÃ¼r
David Mevius in St. Nikolai zu Wismar. JÃ¼rgen Koh-
ler begrÃ¼Ãte die Teilnehmer der Tagung im Namen
der Juristischen FakultÃ¤t, als deren Vertreter David Me-
vius auf dem Greifswalder Rubenow-Denkmal sitzt. Er
mahnte, das Wirken des Geehrten nicht nur historisch
einzuordnen, sondern auch nach aktuellen BezÃ¼gen
zu suchen und meinte, vielleicht sei Vorpommern ja
nicht nur im 17. Jahrhundert dafÃ¼r prÃ¤destiniert
gewesen, Konzepte aus der Krise zu entwickeln, son-
dern kÃ¶nne auch heute innovativ auf dramatischen
BevÃ¶lkerungsverlust und eine zunehmende Ãberalte-
rung der Gesellschaft reagieren. In seinem Abendvor-
trag zeichnete HERBERT LANGER (Greifswald) ein an-
schauliches und vielschichtiges Bild Pommerns nach dem
DreiÃigjÃ¤hrigen Krieg. Langer beschÃ¤ftigt sich seit
Jahrzehnten mit den Auswirkungen des groÃen Krieges
auf die Region, konnte dem Thema aber einmal mehr
neue Facetten abgewinnen und erschloÃ mit der Aus-
wertung von KirchenbÃ¼chern bisher fÃ¼r diese Fra-
gestellung ungenutzte serielle Quellen, um die Auf- und
AbschwÃ¼nge der BevÃ¶lkerungsentwicklung und die
Integration von Neusiedlern darzustellen. Mit groÃem
musikalischem KÃ¶nnen und atmosphÃ¤rischem Ein-
fÃ¼hlungsvermÃ¶gen begeisterte im anschlieÃenden
Konzert das Mevius-Trio, in dem auch zwei Nachfahren
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David Meviusâ mitwirken. Die professionellen Musiker
spielten Werke von Chopin, Beethoven und Schostako-
vitch.

Eingeleitet wurde die Konferenz am folgenden Tag
im Stralsunder Rathaus mit einem Vortrag von EVA
ORTLIEB (Wien). Unter dem Titel âVerliererjustiz? Der
Reichshofrat und die BewÃ¤ltigung kriegsbedingter Be-
sitzverÃ¤nderungenâ ging sie anhand von drei Beispielen
der Frage nach, wie sich Adelige, die im Verlauf interner
Kriege im Reich als Feinde des Kaisers ihre Territorien
verloren hatten, vor der kaiserlichen Institution Reichs-
hofrat gegen diesen Verlust zur Wehr setzten. Anhand
der drei FÃ¤lle (Adolf Friedrich I. und Johann Albrecht
II. HerzÃ¶ge von Mecklenburg 1626-1635, Georg Fried-
rich Graf von Hohenlohe 1635-1648, Johann IV., Georg
III. und Joachim FÃ¼rsten von Anhalt 1547-1568) lasse
sich zeigen, dass âKriegsverliererâ nicht zÃ¶gerten, vor
demReichshofrat ihre Unschuld darzulegen und umWie-
dereinsetzung in ihre Territorien zu bitten. Ein wichtiges
Argument stellten die Rechte reichsstÃ¤ndischer Famili-
en dar, die der Kaiser unabhÃ¤ngig von etwaigem Fehl-
verhalten einzelnerMitglieder zu respektieren gehabt ha-
be. Alle Betroffenen hÃ¤tten UnterstÃ¼tzung in Form
von FÃ¼rbittschreiben durch verwandte oder naheste-
hende ReichsstÃ¤nde mobilisiert. Der Reichshofrat ha-
be in seinem Vorgehen rechtliche Ãberlegungen in den
Vordergrund gestellt, aber auch politische Argumente
berÃ¼cksichtigt. In keinem Fall habe er ein Monopol bei
der Regelung der Konflikte fÃ¼r sich in Anspruch neh-
men kÃ¶nnen, an der auch der kaiserliche Geheime Rat
sowie diplomatische Verhandlungen entscheidenden An-
teil gehabt hÃ¤tten.

NILS JÃRN (Wismar) analysierte dann in seinem Bei-
trag “KriegsfolgenbewÃ¤ltigung am Wismarer Tribunal”
die Einrichtungsphase des neuen Oberappellationsge-
richts fÃ¼r die schwedischen Reichslehen. Er ging da-
bei auf die PlÃ¤ne der schwedischen GroÃmacht zur Or-
ganisation des Gerichtswesens ein, charakterisierte die
GrÃ¼ndungsgeneration des Gerichts und legte sein Au-
genmerk vor allem auf die Auswertung der erhalten
gebliebenen Prozesse aus der Herrschaft Wismar, die
seit 2003 in einem DFG-gefÃ¶rderten Inventarisierungs-
projekt erschlossen werden. JÃ¶rn stellte fest, dass das
Tribunal zu einem erheblichen Prozentsatz mit der Be-
wÃ¤ltigung direkter und indirekter Kriegsfolgen kon-
frontiert gewesen sei. So hÃ¤tten die Richter zum Bei-
spiel zu entscheiden gehabt, ob entlaufene Leibeigene an
ihre frÃ¼heren Besitzer auszuliefern seien oder wer fÃ¼r
PachtrÃ¼ckstÃ¤nde aufzukommen hatte, die wÃ¤hrend
des Krieges entstanden waren. Anhand der ausgewerte-

ten FÃ¤lle stellte er fest, dass Ã¼ber 80 Prozent der Pro-
zesse in weniger als einem Jahr beendet und die Urtei-
le dank der MilitÃ¤rprÃ¤senz in den schwedischen Pro-
vinzen zuverlÃ¤ssig vollstreckt worden seien. Dies ha-
be dazu beigetragen, dass wenige Jahre nach Kriegsen-
de Rechtssicherheit in den Reichsnorden zurÃ¼ckkehrte,
die Voraussetzung fÃ¼r ein WiederaufblÃ¼hen der zer-
stÃ¶rten Provinzen gewesen sei.

Nach diesen Aspekten der HÃ¶chstgerichtsbarkeit
untersuchte JANAZIMDARS (Wien) in ihremVortrag am
BeispielWismar, welche rechtlichenMÃ¶glichkeiten zur
KriegsfolgenbewÃ¤ltigung Bewohnern einer Garnisons-
und Festungsstadt zur VerfÃ¼gung standen. Dabei wies
sie neben den stÃ¤dtischen Niedergerichten auch auf das
Regimentsgericht, das KÃ¶nigliche Hohe Tribunal und
auf die MÃ¶glichkeit hin, sich an das Spruchkolleg einer
UniversitÃ¤t zu wenden. Nach EinschÃ¤tzung Zimdars
machten im Vergleich zu den MilitÃ¤rpersonen vor al-
lem die BÃ¼rger von den ihnen zur VerfÃ¼gung stehen-
den MÃ¶glichkeiten in erheblichem Umfang Gebrauch.
Zu den GrÃ¼nden, nach einem Rechtsweg zu suchen,
hÃ¤tten vor allem wirtschaftliche Belastungen durch
KriegsschÃ¤den und Einquartierung sowie die Schulden-
problematik in Folge von Kriegsereignissen gezÃ¤hlt.

ENN KÃNG (Tartu) behandelte in seinem Vortrag
das Gerichtswesen in den zwei wichtigsten schwedi-
schen Ostseeprovinzen Est- und Livland im 17. Jahrhun-
dert. Der Vortrag bestand aus zwei Teilen: zunÃ¤chst
ging es um den institutionellen Aufbau des Gerichtssys-
tems und die Kompetenzbereiche der Gerichte, im fol-
genden um die in den Gerichten benutzten Rechtsnor-
men. Die rechtliche Stellung der beiden Provinzen im
schwedischen Staat sei verschieden gewesen. Estland, die
Ã¤lteste AuÃenprovinz des Reiches, habe sich 1561 frei-
willig (per pacta) der Krone Schweden unterstellt. Liv-
land dagegen sei zu Beginn des 17. Jahrhunderts in den
Kriegen von Polen erobert und mit Waffen (iure belli) an
den schwedischen Staat angegliedert worden. Die unter-
schiedliche staatsrechtliche Stellung habe maÃgeblichen
Einfluss auf die Form der lokalen Rechtsordnung aus-
geÃ¼bt.

Den Blick auf den Namenspatron der Gesellschaft
richteten dann erneut die beiden folgenden BeitrÃ¤ge.
CHRISTOPH SCHMELZ (Berlin) widmete sich in sei-
nem Vortrag âDavid Mevius und sein Beitrag zum In-
ternationalen Privatrechtâ dem dogmatischen Impetus
vonDavidMevius zur LÃ¶sung grenzÃ¼berschreitender
RechtsverhÃ¤ltnisse. Auch Mevius lasse sich in die Rei-
he der Vertreter der Statutentheorie im Deutschland des
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17. Jahrhunderts einordnen. Zugleich habe aber Mevi-
us mit seinen AusfÃ¼hrungen zum Internationalen Pri-
vatrecht einen weiteren wichtigen Baustein im Rahmen
der Entwicklung des Werdens nationaler International-
privatrechte geliefert. Einen Beitrag hin zur Schaffung
âlÃ¤nderÃ¼bergreifenderâ juristischer Regeln bei Vor-
liegen eines âAuslandssachverhaltsâ und schlieÃlich der
EinmÃ¼ndung in die von Friedrich Carl von Savigny im
VIII. Band seines opus magnum âSystem des rÃ¶mischen
Rechtsâ postulierte âHerrschaft von Rechtsregeln Ã¼ber
die RechtsverhÃ¤ltnisseâ.

Um KriegsfolgenbewÃ¤ltigung im Werke David Me-
viusâ ging es im Vortrag von NILS WURCH (Freiburg).
In seiner 1653 in erster Auflage erschienenen Discussio
levaminum inopiae debitorum, prout ea cum justo mo-
deramine in terris bello deperditis inter obrutos aeris alie-
ni mole debitores et suum exigentes creditores tempera-
ri et applicari per justitiae aequitatisque rationem conve-
nit nimmt Mevius ausfÃ¼hrlich und dezidiert dazu Stel-
lung, wie auf die durch den Krieg entstandene Not durch
Modifikationen in der Rechtsanwendung zu reagieren
sei. Anhand einzelner Gesichtspunkte aus dem Recht der
BÃ¼rgschaft nun untersuchteWurch die Argumentation
Meviusâ im Spannungsfeld von gemeinem Recht einer-
seits und den von ihm in seinen Commentarii in Jus Lub-
ecense (1642/43) geÃ¤uÃerten Rechtsauffassungen ande-
rerseits, soweit sich dort Unterschiede ergeben. Konkret
seien es nun verschiedene Instrumente des gemeinen
Rechts, die in der Behandlung der aus dem Elend in den
terris bello deperditis erwachsenden Rechtsprobleme ver-
mehrt zur Anwendung zu bringen seien.

BERND KANNOWSKI (Freiburg) sprach Ã¼ber das
Werk des Hugo Grotius, der fÃ¼r die Rechtswissenschaft
seiner Zeit wegbereitend war. So habe er auch fÃ¼r
Mevius bei seinem unvollendeten Plan, eine universale
Rechtswissenschaft darzulegen,eine Vorbildfunktion ein-
genommen. Kannowski skizzierte Grotiusâ weiten Be-
griff von Krieg und dessen Konsequenzen fÃ¼r die zen-
trale Rolle des Friedens, den Grotius facettenreich behan-
dele. Auch wenn Grotius berÃ¼hmt dafÃ¼r geworden
sei, ein sÃ¤kulares Naturrechtssystem entworfen zu ha-
ben, dÃ¼rfe nicht Ã¼bersehen werden, dass Gott durch-
aus in seinem Werk vorkommt. Gerechtigkeit kÃ¶nne
der Weisheit letzter Schluss nicht sein. Die dem Men-
schen eigene FÃ¤higkeit zur Treue (fides) hingegen ver-
mÃ¶ge alle Fragen zu beantworten.

Der Vortrag von DIRK SCHLEINERT (Magdeburg)
trug den Titel âSo kan Ich doch bey dieser hochbeschwer-
lichen undt Geldt klemmenden Zeit kein einig Mittel fin-

den. Krieg und Kredit im Leben des vorpommerschen
Adels im 17. Jahrhundert am Beispiel der Familie von
Wackenitz auf Trissowâ. Die Familie von Wackenitz ha-
be zu den zahlreichen kleineren grundbesitzenden ad-
ligen Familien in Vorpommern gehÃ¶rt. Im DreiÃig-
jÃ¤hrigen Krieg sei ihr Besitz schwer in Mitleidenschaft
gezogen worden. Beim Wiederaufbau habe sich insbe-
sondere der fast vollstÃ¤ndige Verlust des Untertanen-
verbandes und damit der dringend benÃ¶tigten Arbeits-
krÃ¤fte erschwerend ausgewirkt. Ein zweiter Aspekt ha-
be die Situation verschÃ¤rft. Bereits vor dem DreiÃig-
jÃ¤hrigen Krieg hÃ¤tten die Besitzer des Gutes bei ver-
schiedenenGlÃ¤ubigern Geld geliehen, das bei Ausbruch
des Krieges noch nicht zurÃ¼ck gezahlt und nun zu-
zÃ¼glich der aufgelaufenen ZinsrÃ¼ckstÃ¤nde einge-
fordert worden sei. Der Ã¶konomische und demographi-
sche Tiefpunkt der Entwicklung schlieÃlich sei am En-
de des schwedisch-brandenburgischen Krieges um 1680
erreicht worden. Nur durch geschickte Anwendung des
Lehnrechts sei es gelungen, in dieser Situation den Be-
sitz vor dem vollstÃ¤ndigen Zugriff der GlÃ¤ubiger zu
schÃ¼tzen. Am Ende des 17. Jahrhunderts hÃ¤tten zwar
einige der wichtigsten Altforderungen beglichen wer-
den kÃ¶nnen, aber die nicht bezahlten Schulden mit den
fÃ¼r Altschuldentilgung notwendigen neuen Kreditauf-
nahmen hÃ¤tten eine weiterhin angespannte finanzielle
Lage verursacht, die schlieÃlich 1737 zur Zwangsverstei-
gerung des Gutes fÃ¼hrte, nachdem bereits in den Jahr-
zehnten zuvor Teile des Grundbesitzes zur Schuldentil-
gung verÃ¤uÃert worden seien.

Den Einfluss der letzten ostseeweiten Pestepide-
mie wÃ¤hrend des GroÃen Nordischen Krieges auf
die TÃ¤tigkeit des Tribunals stellte CARL CHRISTIAN
WAHRMANN (Rostock) dar. Im Mittelpunkt der Aus-
fÃ¼hrungen stand die Frage, woher das Tribunal sei-
ne Informationen Ã¼ber die Verbreitung der Pest be-
zog und in welcher Weise es diese an auswÃ¤rtige Ob-
rigkeiten und die Wismarer BevÃ¶lkerung weitergab.
Wahrmann zeigte die dominierende Rolle des Tribu-
nals im stÃ¤dtischen MachtgefÃ¼ge. Wismarer Rat und
Vizegouverneur hÃ¤tten den Assessoren verschiedent-
lich Informationen zugetragen. Erfolgreich setzten sie
diese in der auswÃ¤rtigen Korrespondenz gegenÃ¼ber
FÃ¼rsten, Landesregierungen und Gesandten ein. Durch
Dementi, bewusstes Verschweigen brisanter Einzelhei-
ten aber auch den Einsatz statistischer Erhebungen sei
Wismar mehrfach vor einem Handelsboykott durch die
Nachbarn bewahrt worden. Auch die Stationierung pest-
verdÃ¤chtiger schwedischer Soldaten habe gemildert
werden kÃ¶nnen.
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Ganz dem 400. Geburtstag von David Mevius gewid-
met war der Vormittag des 6. Dezembers. Seiner wurde
in einem Festgottesdienst in der Winterkirche von St. Ni-
kolai, Wismar gedacht. Die im Lebenswerk Meviusâ zu
erkennende âIdee von Rechtâ war ein zentraler Gedanke
der Predigt von Pfarrer Roger Thomas.

Im Anschluss prÃ¤sentierten der Vereinsvorsitzen-
de Dr. Nils JÃ¶rn und der Restaurator Andreas Mieth
das restaurierte Epitaph fÃ¼r David Mevius in St. Ni-
kolai zu Wismar, eines der grÃ¶Ãten, schÃ¶nsten und
kunsthistorisch wertvollsten GrabdenkmÃ¤ler Europas.
Dies stellte insofern den HÃ¶hepunkt der Tagung dar,
als die Gesellschaft sich seit ihrer GrÃ¼ndung Ende 2004
um Spenden fÃ¼r die Wiederinstandsetzung des Epi-
taphs bemÃ¼ht hatte. Die Teilnehmer des Festgottes-
dienstes, zu denen auch zahlreiche Vertreter des belgi-
schen Zweiges der Familie Mevius gehÃ¶rten, die sich
neben zahlreichen anderen Spendern tatkrÃ¤ftig fÃ¼r
die 100.000 Euro teure Restaurierung eingesetzt hatten,
waren von der restauratorischen Leistung begeistert, die
dafÃ¼r sorgen wird, die Erinnerung an die Lebensleis-
tung David Meviusâ wachzuhalten.

Mit zwei Buchvorstellungen wurde dann der inhalt-
liche Teil der Tagung fortgesetzt, in dem vor allem lau-
fende oder gerade abgeschlossene Forschungsprojekte
vorgestellt wurden. SASCHA OTT (Greifswald) stellte
den jÃ¼ngsten, 5. Band der Schriftenreihe der David-
Mevius-Gesellschaft vor, seine Dissertation zur Recht-
sprechung des Greifswalder Oberappellationsgerichts in
Strafsachen zwischen 1815 und 1849. Diese Arbeit un-
tersucht die Entwicklung des Strafrechts und Strafver-
fahrensrechts in Neu-Vorpommern, der ehemals schwe-
dischen Provinz, die auch nach dem 1815 vollzogenen
Ãbergangs an PreuÃen einen gewissen Sonderstatus in
Rechtsfragen behalten habe.

HELMUT BACKHAUS (Stockholm) stellte zwei neu
erschienene BÃ¤nde mit einer Auswahl von Briefen des
schwedischen Reichskanzlers Axel Oxenstierna aus den
Jahren 1636-1654 vor. Damit ist endlich eine LÃ¼cke in
der grossen schwedischen Oxenstiernaedition geschlos-
sen worden. Herr Backhaus erlÃ¤uterte auch kurz die
seit einigen Jahren im Internet zugÃ¤ngliche Datenbank
mit Oxenstiernabriefen sowie sechs elektronische Text-
editionen. Es handelt sich dabei um Briefe des schotti-
schen Offiziers James Spens, des niederlÃ¤ndischen Ju-
risten Jan Rutgers und des schwedischen Hofkanzlers Jo-
han Adler Salvius an Oxenstierna sowie den Briefverkehr
zwischen KÃ¶nigin Christine und Oxenstierna.

MICHAEL BUNNERS (Wismar) stellte den von den

Advokaten am Tribunal gestifteten Leuchter fÃ¼r die
1944 durch Bomen zerstÃ¶rte, 1960 schlieÃlich ge-
sprengte Wismarer Marienkirche in seinen vielfÃ¤ltigen
theologischen, historischen und kunsthistorischen Be-
zÃ¼gen vor. Der Leuchter ist heute in derWismarer Heil-
geistkirche zu besichtigen.

ANDREAS HARALD AURE (Berlin) sprach Ã¼ber
âKonrad Friedlieb von Friedensberg â ein streitbarer Ju-
rist in Greifswald â beleuchtet durch seine Theorie des
Gewohnheitsrechtsâ. Exosus mundo, carus Deo (GehaÃt
von derWelt, geliebt von Gott) bezeichnete Friedlieb sich
in seiner Grabinschrift. Aure ging in seinem Beitrag auf
den Widerstand gegen Friedlieb an der juristischen Fa-
kultÃ¤t Greifswald ein. In den BegrÃ¼ndungen hÃ¤tten
die FakultÃ¤tsmitglieder hÃ¤ufig wiederholt, dass Fried-
lieb nicht nur eigensinnig und streitsÃ¼chtig gewesen
sei, sondern auch gegen die juris principia gelehrt ha-
be. Dies werfe die Frage auf, inwiefern seine Lehre zu
Gunsten des modernen Naturrechts und dessen Staats-
rechtslehre dem Ã¼berlieferten rÃ¶mischen Recht wi-
dersprÃ¤che. Aure zeichnete die Debatte Ã¼ber Fried-
liebs Gewohnheitsrechtstheorie aus dem Jahre 1671-72
nach, an der sich die UniversitÃ¤ten in Frankfurt an der
Oder und Helmstedt durch Abfassung von Gutachten be-
teiligt hÃ¤tten, und wertete sie aus.

VOLKER ARNKE (OsnabrÃ¼ck) zeichnete unter dem
Titel âDe Pace In Genere. Frieden in der rÃ¶misch-
deutschen Jurisprudenz zur Zeit des DreiÃigjÃ¤hrigen
Kriegesâ ein Bild von rechtswissenschaftlichen Arbeiten
zum Frieden im Vorfeld von 1648 und konzentrierte sich
dabei auf das Werk âde pace in genereâ (erschienen 1629,
1632 und 1640) des Wittenberger Rechtswissenschaft-
lers Nicolaus Schaffshausen. Hierbei stellte er heraus,
dass es neben den bekannten vÃ¶lkerrechtlichen Aus-
fÃ¼hrungen zu FriedensvertrÃ¤gen, zum Beispiel eines
Hugo Grotius, eine FÃ¼lle von Schriften im RÃ¶misch-
Deutschen Reich gegeben hat, die vor dem Hinter-
grund des um 1600 aufkommenden ius publicum imperii-
romano-germanici entstanden seien. Jene skizzieren ei-
nen Friedensbegriff, der zunÃ¤chst etymologisch herge-
leitet und anschlieÃend auf die spezifische Reichssitua-
tion zur Zeit des 30jÃ¤hrigen Krieges projiziert werde.
Diese Friedensschriften der rÃ¶misch-deutschen Juris-
prudenz lieÃen sich damit der Reichspublizistik zuord-
nen, die eine Diskussion um die Verortung der Macht
zwischen Kaiser und ReichsstÃ¤nden gefÃ¼hrt habe.

TOBIAS BARTKE (OsnabrÃ¼ck) sprach ab-
schlieÃend Ã¼ber âJuristisches Wissen und politische
Praxis. Frieden als Ordnungsziel in Schweden um 1600â.
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Ausgehend von dem Befund, dass die Zeit um 1600 von
den schwedischen StÃ¤nden als eine Epoche des inne-
ren Unfriedens wahrgenommen worden sei, versuchte
Tobias Bartke in seinem Vortrag die Funktion von Frie-
den fÃ¼r den Aufbau des frÃ¼hneuzeitlichen schwedi-
schen Staates herauszuarbeiten. Der Fokus lag auf den
von Karl IX. initiierten BemÃ¼hungen um eine zeit-
genÃ¶ssische Reform des mittelalterlichen landslags.
Trotz des von allen beteiligten Akteuren akzeptierten
Konsens, dass die dauerhafte Wahrung des Friedens und
der Ordnung einer Reform der alten Gesetzessammlung
bedÃ¼rfe, seien die beiden Gesetzgebungskommissio-
nen gescheitert, da sie sich auf unterschiedliche Rechts-
vorstellungen berufen hÃ¤tten. Die von adliger Seite
vertretene Auffassung, allein die schwedische Rechts-
tradition kÃ¶nne Basis fÃ¼r neue âGrundgesetzeâ sein,
habe im diametralen Gegensatz zu den Vorstellungen
des KÃ¶nigs gestanden, der versucht habe, âmoderneâ
aus dem Heiligen RÃ¶mischen Reich Deutscher Nati-
on abgeleitete Rechtsvorstellungen zu implementieren.
Dennoch habe der Frieden das zentrale Argument in-
nerhalb der Reformdebatte gebildet; habe diese sogar
konturiert und kÃ¶nne daher als prÃ¤gend fÃ¼r die Re-
formbemÃ¼hungen sowie die schwedische Innenpolitik
am Beginn des 17. Jahrhunderts angesehen werden.

Insgesamt wurde die abwechslungsreiche Konferenz,
die Raum lieÃ fÃ¼r eine grÃ¼ndliche Diskussion vie-
ler interdisziplinÃ¤rer Aspekte, eingerahmt durch ein
schÃ¶nes und angemessen feierliches Programm. Krieg
und seine BewÃ¤ltigung, Not und ihre Linderung - die
Reaktionen des Rechts auf kriegsbedingtes Elend haben
durch die gewinnbringende Tagung eine grÃ¼ndliche
Behandlung aus vielen, sich ergÃ¤nzenden Blickwinkeln
erfahren.

KonferenzÃ¼bersicht:

Sektion I: TagungserÃ¶ffnung

GruÃworte: Justizministerin des LandesMecklenburg-
Vorpommern, Frau Uta-Maria Kuder, und JÃ¼rgen Koh-
ler im Namen der Juristischen FakultÃ¤t der Ernst-
Moritz-Arndt-UniversitÃ¤t Greifswald

Herbert Langer (Greifswald): Pommern nach dem
DreiÃigjÃ¤hrigen Krieg

Konzert des Mevius-Trios (Belgien)

Sektion II: KriegsfolgenbewÃ¤ltigung durch Recht und
Verhinderung von Krieg durch Recht

Eva Ortlieb (Wien): Verliererjustiz? Der Reichs-

hofrat und die BewÃ¤ltigung kriegsbedingter Besitz-
verÃ¤nderungen

Nils JÃ¶rn (Wismar): KriegsfolgenbewÃ¤ltigung am
Wismarer Tribunal

Jana Zimdars (Wien): Rechtliche Versuche zur
KriegsfolgenbewÃ¤ltigung in der Stadt Wismar (1632-
1716)

Enn KÃ¼ng (Tartu): Das Gerichtswesen in den
schwedischen Ostseeprovinzen Est- und Livland im 17.
Jahrhundert

Christoph Schmelz (Berlin): David Mevius und sein
Beitrag zum internationalen Privatrecht

Nils Wurch (Freiburg): âFidejussorum misera ho-
dierna conditioâ â Ein Beispiel der Kriegsfolgenbe-
wÃ¤ltigung im Werke Meviusâ

Bernd Kannowski (Freiburg): Recht als Kriegsfolgen-
bewÃ¤ltigung im Werk des Hugo Grotius

Dirk Schleinert (Magdeburg): âSo kan Ich doch bey
dieser hochbeschwerlichen undt Geldt klemmenden Zeit
kein einig Mittel finden.â Krieg und Kredit im Leben des
vorpommerschen Adels im 17. Jahrhundert am Beispiel
der Familie von Wackenitz auf Trissow

Carl Christian Wahrmann (Rostock): Das Wisma-
rer Tribunal und die Pestgefahr im GroÃen Nordischen
Krieg. Strategien zur BewÃ¤ltigung einer Krise (1708-
1713)

Festgottesdienst zum 400. Geburtstag David-Meviusâ
mit anschlieÃender PrÃ¤sentation des restaurierten Epi-
taphs fÃ¼r Mevius

Sektion III: Projekt- und Buchvorstellungen

Till Sascha Ott (Greifswald): âDie Rechtsprechung
des Greifswalder Oberappellationsgerichts in Strafsa-
chen (1815-1849). Zur Entwicklung des Strafrechts und
des Strafverfahrensrechts in Neu-Vorpommernâ (Buch)

Helmut Backhaus (Stockholm): âAxel Oxenstiernas
brev etc. 1636-1654â (Buch)

Michael Bunners (Wismar), Der Leuchter der Advo-
katen am kÃ¶niglichen Tribunal

Sektion IV: Frieden durch Recht, Konflikte um das Recht

Andreas Harald Aure (Berlin): Konrad Friedlieb von
Friedensberg â ein streitbarer Jurist in Greifswald

Volker Arnke (OsnabrÃ¼ck): De Pace In Genere. Frie-
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den in der rÃ¶misch-deutschen Jurisprudenz zur Zeit des
DreiÃigjÃ¤hrigen Krieges

Tobias Bartke (OsnabrÃ¼ck): JuristischesWissen und
politische Praxis. Frieden als Staatsziel in Schweden um
1600
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